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Einleitung und Ziel der Kampagne

Menschen mit Behinderung sind Teil der Gesellschaft. Für sie ist aber ein selbstbestimmtes, weitgehend unabhängiges und gleichberechtigtes Leben noch immer nicht selbstverständlich. Weder der Wohnungsbau, noch die gestaltete Umwelt im allgemeinen, noch unsere Verkehrsmittel oder Gebrauchsgüter sind hierauf bislang in angemessener Form eingestellt. Barrierefreiheit als Grundvoraussetzung für die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben ist somit noch lange keine Realität. 

Dabei ist die angestrebte Barrierefreiheit umfassend zu verstehen: Sie bezieht sich einerseits auf die Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden und Plätzen aber auch auf den privaten Wohnungsbau und die Nutzbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel. Im Alltag jedoch stoßen Behinderte auf sehr unterschiedliche Schwierigkeiten, die ihnen das Leben erschweren. Bauliche Barrieren und eingeschränkte Mobilität, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können sind wohl die größten Probleme. Zugänglichkeit bedeutet nicht nur einen Ort erreichen zu können, sondern auch soziale Wahlmöglichkeiten zu haben und eigene Entscheidungen treffen zu können. 

Rund 30 Prozent der Bevölkerung ist entweder aufgrund einer Behinderung oder aufgrund des Alters in ihrer Mobilität dauerhaft eingeschränkt. Durch das zunehmende Alter der Bevölkerung wächst die Zahl immer weiter und könnte in den nächsten Jahren 40 Prozent erreichen. 

Ziel dieser Kampagne ist, die Verbraucher und die Beteiligten des öffentlichen Bereichs auf die Problematik der Zugänglichkeit der Gebäude für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu sensibilisieren. Die Kampagne wird in der Französischsprachigen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft durchgeführt.

Wir möchten die Besitzer und Verwalter öffentlicher und halb-öffentlicher Gebäude dazu anregen, sich Gedanken zu machen über die Zugänglichkeit der Räumlichkeiten, für die sie verantwortlich sind, und Maßnahmen zur Anpassung zu entwickeln.
Das Forschungs- und Informationszentrum der Verbraucherorganisationen CRIOC organisiert dieses Projekt im Rahmen des europäischen Jahres der Menschen mit Behinderung (2003) in Zusammenarbeit mit GAMAH (Aktionsgruppe für eine bessere Zugänglichkeit für behinderte Personen), ACIH (Christliche Vereinigung der Invaliden und Behinderten) und ASPH (Sozialistische Vereinigung der behinderten Person) sowie mit Unterstützung des Ministers für soziale Angelegenheiten und Gesundheit der Wallonischen Region.

Die Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien ist für die Deutschsprachige Gemeinschaft an dem Projekt beteiligt.

Die AWIPH (Wallonische Agentur für die Integration behinderter Personen) unterstützt das Projekt durch die Verteilung der Informationen. In der Deutschsprachigen Gemeinschaft übernimmt die Dienststelle für Personen mit Behinderung diese Rolle.

Zusätzliche Informationen sind erhältlich auf der Website: http://www.zugaenglichkeit.be/ 

Personen mit eingeschränkter Mobilität: einige Definitionen

Das Wallonische Gesetzbuch über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe (C.W.A.T.U.P.) definiert eine Person mit eingeschränkter Mobilität folgendermaßen:

„Eine Person mit eingeschränkter Mobilität ist eine Person, die in ihrer Bewegungsfreiheit, aufgrund ihrer Größe, ihres Zustands, ihres Alters, ihrer fortwährenden oder zeitweiligen Behinderung sowie aufgrund der Geräte oder Instrumente auf die sie zur Fortbewegung zurückgreifen muss, beschränkt ist.“

Die verschiedenen Kategorien sind:

Die Körperbehinderten Personen

Die Rollstuhlfahrer

Es gibt große Unterschiede in der Art der Rollstühle, um bestmöglichst auf die Bedürfnisse der jeweiligen Person einzugehen.

Man unterscheidet:

· Die Nutzer von Rollstühlen mit Muskelkraftantrieb, die sich entweder alleine oder nur mit Hilfe einer anderen Person fortbewegen können.

· Die Nutzer von motorisierten Rollstühlen.

Personen mit Gehhilfen

Diese Personen haben Schwierigkeiten beim Gehen und benötigen deshalb einen Stock, eine Prothese, Krücken oder einen Gehwagen.
Die sehbehinderten Personen

Die blinden Personen

Blinde Personen, die eine selbstständige Fortbewegung erlernt haben, bewegen sich nur selten auf unbekannten Wegen.

Um ihre Behinderung auszugleichen, brauchen diese Personen ihr Gehör, ihren Tastsinn sowie ihren Geruchssinn.

Das Geräusch von Fahrzeugen in Bewegung informiert den Blinden über die Richtung des Gehwegs, der fast immer parallel zur Straße liegt.

Mit Hilfe des langen weißen Stocks, den sie vor sich hin- und herbewegen, erkennen sie Hindernisse, wenn dies für sie möglich ist.

Jeder Gegenstand, der an die Wand gehangen wird, und dies ohne Verbindung zum Boden, ist eine Gefahr. 

Jeder Graben, jede schlecht abgezäunte Baustelle, jede Treppe, die an einem Gehweg mündet, ist eine gefährliche Falle für Fußgänger mit eingeschränkter Mobilität.

Um sich einfach fortbewegen zu können, merkt der Blinde sich so viele Anhaltspunkte wie möglich, zum Beispiel die Grenzen zwischen Gehweg und Straße, die Veränderungen im Bodenbelag, spezifische Geräusche oder Gerüche, usw.

Die sehbehinderten Personen

Man unterscheidet:

· Die Personen, deren Sicht verschwommen ist.

· Die Personen, deren Sicht röhrenförmig ist.

· Die Personen, deren Sicht auf dem äußeren Teil der Netzhaut wahrgenommen wird.

· Die Personen, deren Sicht auf gewissen Zonen der Netzhaut wahrgenommen wird. 

Ihre Fortbewegungsmöglichkeiten:

· Ohne Stock, 

· Mit einem zitronengelben Stock,

· Mit einem Hund,

· Mit einer dritten Person.

Die sehbehinderten Personen nutzen ihre restliche Sicht maximal aus; das Vorhandensein von sehr bunten oder kontrastreichen Gegenständen und Böden hilft ihnen sehr.

Sie fürchten vor allem am Boden befindliche Hindernisse, die keine starken Kontraste aufweisen, oder die sich in der Höhe befinden und keinen Sockel haben. Wie für die Blinden, gleichen Informationen, die den Tastsinn oder das Gehör betreffen, ihre schlechte Sicht aus.
Taube oder hörgeschädigte Personen

Taube und Hörgeschädigte oder auch Stumme gleichen ihre Schwäche durch eine größere Wachsamkeit oder durch Hilfe eines Dritten aus.

Die schwachen Personen

Jeder von uns kann in bestimmten Situationen eine Person mit eingeschränkter Mobilität sein.
In Funktion des Alters, der Gesundheit oder einfach durch bestimmte Umstände, ist jeder einmal in der Situation einer behinderten Person.

Ältere Menschen

Ihre Schwierigkeiten gleichen denen der vorangegangenen Kategorien sehr stark.

Die Seh- und Hörfähigkeit älterer Personen lässt oft nach.

Dies verstärkt das Gefühl von Angst und Unsicherheit, welches sie in Anbetracht der anderen Verkehrsteilnehmer empfinden. Sie haben Angst die Straße nicht schnell genug zu überqueren, gestoßen oder angegriffen zu werden, usw.

Sie wünschen sich mehr physische und psychologische Sicherheit.

Personen, deren Größe ungewöhnlich ist

In dieser Kategorie kommen kleine Kinder am häufigsten vor. 

Möbel und Einrichtungen öffentlicher Gebäude sind selten auf Personen mit kleiner Größe angepasst.

Zwergwüchsige Personen und Rollstuhlfahrer erleben die gleiche Art von Problemen.

Ihre Sicherheit auf öffentlichen Straßen ist dadurch gefährdet, dass Autos, Werbeschilder und andere Hindernisse sie vor den Augen der Fahrer abschirmen.

Im Gegensatz dazu, müssen große Personen darauf achten, sich nicht den Kopf an zu niedrigen Markisen von Geschäften oder anderen Gegenständen zu stoßen. Man sollte eine Mindesthöhe, frei von jeglichen Hindernissen, von 220 cm ab dem Boden gewähren.

Neben den Sicherheitsaspekten gibt es oft Probleme der Zugänglichkeit zu den Möbeln oder anderen Einrichtungen: Fahrstuhlknöpfe, öffentliche Telefone, Schellen, Waschbecken, Spiegel,... sind meist nicht auf der richtigen Höhe angebracht.

Personen in besonderen Umständen

Tagtäglich befindet sich jeder einmal in einer Situation in der er weniger mobil ist, und dies aus den verschiedensten Gründen: durch das Tragen von Koffern, Paketen oder anderen Waren, durch die Begleitung von Kindern oder älterer Personen, nach einer Krankheit oder durch ungünstige Witterungseinflüsse (Sturm, Glatteis,...).

Andere Personen mit eingeschränkter Mobilität

Einige Krankheiten oder Behinderungen üben einen bedingten Einfluss auf die Mobilität aus.

Die Personen mit einer geistigen Behinderung oder mit mehreren Behinderungen haben nicht dieselbe Wahrnehmung des Raums wie ein gesunder Mensch.

Werdende Mütter, Genesende, Personen mit Herz- oder Atembeschwerden, Übergewichtige, Rheumageplagte und eine Vielzahl anderer Personen sind punktuell weniger mobil.

Vorschriften

Im Wallonischen Gesetzbuch über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe (C.W.A.T.U.P., Code Wallon d’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine), findet man die Vorschriften bezüglich der Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Das Gesetzbuch wurde am 25. Januar 2001 aktualisiert. Dies erklärt, dass die neuen Maßnahmen noch wenig bekannt und kaum umgesetzt sind.

Auf der Website der Dienststelle für Personen mit Behinderung (www.dpb.be) findet man Angaben zur Gesetzgebung der Zugänglichkeit. Außerdem gibt die DPB Empfehlungen, die über die Angaben im CWATUP hinausgehen und eine größere Funktionalität gewährleisten.

Das Dokument enthält eine Liste der Gebäudekategorien, die von dieser Gesetzgebung betroffen sind und somit bestimmte architektonische Normen beachten müssen, die den Zugang für Personen mit einer eingeschränkten Mobilität erlauben. Die meisten der Gebäude, die der Öffentlichkeit zugänglich sind und einer Städtebaugenehmigung unterliegen, sind vom C.W.A.T.U.P. betroffen. Für bereits bestehende Gebäude werden verschiedene Kriterien in Betracht gezogen.

Das Dokument detailliert eine Reihe von Gebäudeelementen und zählt die zu beachtenden Vorschriften auf.

So findet man die Vorschriften für Parkplätze, Außen und Innentüren des Gebäudes, das Treppenhaus, Aufzüge, Toiletten, usw...

Ein Beispiel

Artikel 415/10

Dort, wo Toiletten vorgesehen sind, muss mindestens ein Toilettenraum eine Größe von 150 x 150 cm haben. Dieser Raum, der ohne Verriegelung von außen zugänglich ist, muss nicht streng vorbehalten sein. Ein hindernisfreier, mindestens 1,1 Meter breiter Raum ist an einer Seite der Achse des Klosettbeckens in der Achse der Tür vorgesehen.

Der Toilettensitz muss auf einer Höhe von 50 cm vom Boden sein. Wenn ein Sockel zur Erreichung einer bestimmten Höhe verwendet wird, darf dieses das Beckenprofil nicht überschreiten.

35 cm von der Beckenachse entfernt müssen Handgriffe vorgesehen sein, die unabhängig voneinander herauf- bzw. heruntergeklappt werden können. Sie müssen auf einer Höhe von 80 cm vom Boden angebracht sein und eine Länge von 90 cm haben.

Die Tür des Toilettenraumes öffnet sich nach außen. Die Innenseite der Tür ist mit einer horizontalen Leiste ausgestattet, die 90 cm über dem Boden angebracht ist.

In den Sanitärräumen und außerhalb des behinderengerechten Toilettenraums gibt es mindestens ein Waschbecken, unter dem ein mindestens 60 cm tiefer Freiraum vorhanden ist. Die Oberkante des Waschbeckens steht höchstens auf einer Höhe von 80 cm vom Boden.

Die Kampagne

Bewertung der Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Der C.W.A.T.U.P. beschreibt eine Person mit eingeschränkter Mobilität folgendermaßen: eine Person, die in ihrer Bewegungsfreiheit, aufgrund ihrer Größe, ihres Zustands, ihres Alters, ihrer fortwährenden oder zeitweiligen Behinderung sowie aufgrund der Geräte oder Instrumente auf die sie zur Fortbewegung zurückgreifen muss beschränkt ist. Mit anderen Worten, es handelt sich um die Personen, die sich im Rollstuhl oder auf Krücken fortbewegen, blinde und sehbehinderte, taube und hörgeschädigte, aber auch alte Personen, Personen mit Herz- oder Atemleiden, kleine Kinder, schwangere Frauen oder Lieferanten, die durch unhandliche Pakete behindert sind.

Um die Zugänglichkeit eines Gebäudes zu bewerten, müsste man sich an die Stelle der Person mit eingeschränkter Mobilität versetzen, was nicht einfach ist.

Um die Bewertung zu vereinfachen, hat das CRIOC in Zusammenarbeit mit GAMAH, ACIH und ASPH einen Fragebogen ausgearbeitet, der es jedem erlaubt, die Zugänglichkeit anhand von einigen Parametern zu bewerten.

Jeder Verwalter eines Gebäudes, jeder Verbraucher, der für diese Problematik empfänglich ist, kann den Fragebogen beim CRIOC, der VSZ oder auf deren Websites erhalten, und diesen ausfüllen. Die ausgefüllten Fragebogen werden dem CRIOC zurückgeschickt, der eine Angabe über die Zugänglichkeit dieses Gebäudes macht.

Auf Grund dieser Fragebögen kann der CRIOC sich einen Begriff über die Zugänglichkeit der öffentlichen Gebäude für Personen mit eingeschränkter Mobilität machen. Jeder Verbraucher und jede direkt betroffene Person kann diese Informationen dann auf der Website erhalten.

Die Zugänglichkeit verbessern

Ziel dieser Kampagne ist es nicht, mit dem Finger auf die Gebäude zu zeigen, die nicht sehr zugänglich sind, sondern die Verwalter zu motivieren, die Zugänglichkeit ihrer Gebäude zu verbessern.

Die Zugänglichkeit zu verbessern ist nicht immer mit hohen Kosten verbunden. Manchmal reicht es, einige Stühle zum Ausruhen in einen langen Flur zu stellen, eine Rampe mit zwei festen Handläufen an den Eingang zu setzen, die Eingangstüre oder einen Durchgang zu verbreitern. Manchmal reicht es auch, den Bodenbelag anzupassen, damit das Risiko zu stürzen oder auszurutschen geringer ist, die Beschilderung zu verbessern oder den Zugang von Blindenhunden zu erlauben und dies eindeutig durch ein Piktogramm auszuschildern.

Kurz gesagt, sollte der Verwalter jeden Punkt des Fragebogens noch einmal durchgehen, die Situation mit den vorgegebenen Situationen vergleichen und bewerten, wie der bestmögliche Zustand erreicht werden kann.

Wenn gerade Renovierungsarbeiten anstehen, ist dies der Moment, sich über die Optimierung der Zugänglichkeit zu informieren. 

Die Verwalter von Gebäuden können sich an die Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB) wenden, wenn Sie ein vollständiges Audit ihres Gebäudes wünschen.

Dienststelle für Personen mit Behinderung
Aachener Straße 69-71
B - 4780 St. Vith
Tel.: +32 (0)80 229 111
Fax: +32 (0)80 229 098
E-Mail: info@dpb.be 

Ihre Teilnahme als verwalter

Sie möchten an der Kampagne teilnehmen:

Kontaktieren Sie uns um den Fragebogen zur Bewertung der Zugänglichkeit ihres Gebäudes zu erhalten. Füllen Sie diesen aus und schicken Sie ihn an den CRIOC zurück.

CRIOC

Rue des Chevaliers 18

1050 Bruxelles

Tel.: 02/547.06.41

Fax: 02/547.06.01

E-mail: info@acceshandicapes.be
http://www.acceshandicapes.be 

Sie sind nicht interessiert, aber ein Verbraucher hat Sie mit dem Fragebogen besucht:

Der Verbraucher wird Kontakt zu Ihnen aufnehmen und den Fragebogen ausfüllen, indem er ihre Räumlichkeiten überprüft. Wir möchten Sie bitten, ihn freundlich zu empfangen und seine eventuellen Fragen zu beantworten. Sie können ihm die Dienste mitteilen, die Sie eventuell Personen mit eingeschränkter Mobilität anbieten, wie zum Beispiel die Lieferung nach Hause.

Der Fragebogen wird dem CRIOC zurückgeschickt.

Der CRIOC bearbeitet die ausgefüllten Fragebogen und analysiert die Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude in der Wallonie.

Sie möchten am Projekt teilnehmen.

Wir nehmen Kontakt auf mit den Verwaltern der bewerteten Gebäude, um ihnen das Resultat mitzuteilen.

Zu diesem Moment werden wir Sie auffordern eine Charta zu unterschreiben. Dadurch zeigen Sie, dass Sie sich für die Verbesserung der Zugänglichkeit einzusetzen.

Diese Charta, die in Zusammenarbeit mit dem Kabinett des Ministers für soziale Angelegenheiten und Gesundheit ausgearbeitet worden ist, ist der offizielle Beweis für Ihren Einsatz.

Jeder Verwalter, der unterschrieben hat, wird auf der Website http://www.acceshandicapes.be genannt. Die Gebäude werden nach Ort und Sektor aufgeführt.

Der Verbraucher kann dann auf einer Karte der Wallonie die Zugänglichkeit der Gebäude nach Ort und Art des Gebäudes erkennen.

� Wallonisches Gesetzbuch über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe (C.W.A.T.U.P.)





© Vervielfältigung nur mit Genehmigung des verantwortlichen heurausgebers und Angabe der Quelle erlaubt.

10

_1129714145.doc
[image: image1.png]CRIOC

Centre de Recherche et d’Information
des Organisations de Consommateurs








